
Satzung
des Segler-Verein Braunschweig (SVBS) e.V. mit dem Sitz in

Braunschweig
Fassung vom 10. März2O10

l .  Al lgemeines

1
Der Segler-Verein Braunschweig (SVBS) e.V. - nachstehend ,,SVBS" genannt - ,
gegründet am 28.02.1968, hat seinen Sitz in Braunschweig. Er ist Mitgl ied im
Deutschen Seglerverband e.V (DSV), im Landessportbund Niedersachsen e.V.
(LSB), im N iedersächsischen Seglerverband e.V. (NSV) und im Regionalverband
Segeln Südniedersachsen e.V. (RVSSN).

Der SVBS macht es sich zur Aufgabe, den Segelsport zu pflegen und zu fördern,
seine Mitgl ieder und insbesondere seine Jugendmitgl ieder hierin auszubilden und zu
fördern und gesel l ige Beziehungen unter seinen Mitgl iedern zu unterhalten.

In Wahrnehmung dieser Aufgabe fördert der SVBS bestimmte Mitgl ieder und
Mitgl iedergruppen innerhalb der Vorgaben des Haushaltsplanes.

öer Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. Der Verein verfolgt
ausschl ießl ich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO); er ist selbst los tät ig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Mittel dürfen nur für
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaoen,
die dem Vereinsziel fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütungen
begünstigt werden.

A

Die Satzungsämter des Vereins werden grundsätzl ich ehrenamtl ich ausgeübt.

Bei Bedarf können jedoch diese Amter im Rahmen der Haushaltslage entgelt l ich auf
der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung nach g 3 Nr. 26a ESIG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt
weroen.

Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit trift der Vereinsvorstand
mit Mehrheit,  jedoch ohne Stimmrecht des betroffenen Vereinsmitgl iedes. Gleiches
gi l t  für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

öer Vorstand ist ermächtigt,  Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer
angemessenen Vergütung (4 B Dienst- oder Werkleistungen) oder
Aufwandsentschädigung (2.8. an Ubungsleiter, Ausbi lder, Betreuer) zu beauftragen.
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

o
Mitgl ieder haben nach zuvor erfolgender Abstimmung im Vorstand Anspruch auf
Erstattung ihrer Kosten in nachgewiesener Höhe, wenn sie für Vereinszwecke tätig
werden. Reisekosten einschl ießl ich der Aufirvendungen für Ki lometergelder bei
Gestel lung eines Fahrzeugs dürfen höchstens im Rahmen der steuerl ich zulässigen
Höchstgrenzen vergütet werden. Edordert der Arbeitseinsatz eines Mitglieds zur
Erfül lung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins einen solchen Zeitaufi ,vand,
der die Einstel lung einer fremden Arbeitskraft erforderl ich machen würde, ist der
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Vorstand berechtigt, für diese Tätigkeit eine Vergütung bis zur Höhe zu genehmigen,
die dem Aufwand für einen fremden Mitarbeiter entspricht.
7

Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Braunschweig eingetragen.

Gerichtsstand für al le Rechtsstreit igkeiten, die sich aus dieser Satzung ergeben, ist
Braunschweig.

öer SVBS führt an seinen und an den den Mitgl iedern gehörenden Booten und
Yachten einen Stander, sofern die Boote (Yachten) im Register des Vereins
eingetragen sind.
Der Stander des SVBS zeigt auf weißem Grund einen roten Längsstreifen, zwei rote
Querstreifen und zwischen den Querstreifen zwei rote, achteckiqe Sterne. Die Form
des Standers ist ein g leichschenkl iges Dreieck.

l l .  Mitgl iedschaft

öie Mitgliedscl-'aft ist für jedermann offen. Über Aufnahmeanträge, die schriftlich zu
stel len sind, entscheidet der Vorstand. Der Beschluss zur Aufnahme eines Mitgl ieds
muss einst immig erfolgen.

10
Mitgl ieder können auf begründeten Antrag des Vorstandes durch die
Mitg l iederversammlung mit 2/3-Mehrheit aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Ausschlussgründe sind z.B. Nichtwahrung des Ansehens des Vereins,
Nichteinhaltung der Satzung und der Bestimmungen der verschiedenen Ordnungen
(siehe Zif f .  55), Nichterfül lung der f inanziel len Verpfl ichtungen.
1 1

Mitgl ieder des SVBS können ordentl iche, fördernde, korporative oder passive
Mitgl ieder sein.

Ordentl iche Mitgl ieder haben Sitz und Stimme in der Mitgl iederversammlung.
Jugendliche bis zur Vol lendung des 18. Lebensjahres gehören der Jugendabtei lung
an.

In der Mitgl iederversammlung hat die Jugendabtei lung das Stimmrecht von drei
ordentl ichen Mitgl iedem.

Die Mitgl iedschaft kann auf Antrag in eine ruhende Mitgl iedschaft (passives Mitgl ied)
umgewandelt werden.

Fördernde Mitgl ieder unterstützen den SVBS und damit den Segelsport f inanziel l .
Fördernde und passive Mitgl ieder haben kein Stimmrecht und können nicht in den
Vorstand/Beirat gewählt werden.

Korporationen (Körperschaften) können vom Vorstand auf Zeit zugelassen werden.

12
Die Mitgl iederversammlung kann besonders verdiente ordentl iche Mitgl ieder des
Vereins durch die Verleihung der großen si lbernen Ehrennadel oder durch
Ernennung zum Ehrenmitgl ied auszeichnen. Ehrenmitgl ieder genießen
Beitragsfreiheit.

Für 10- bzw. 25-jährige Mitgl iedschaft wird eine bronzene bzw. eine si lberne
Ehrennadel verl iehen.
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13
In besonderen Fäl len kann die Mitgl iederversammlung auch Personen, die sich in
außergewöhnlichem Maße um den Segelsport verdient gemacht haben und dem
SVBS nicht als ordentl iches Mitgl ied angehören, die Ehrenmitgl iedschaft verleihen.

14
Ein Mitgl ied kann nur zum Jahresende die Mitgl iedschaft beenden. Die
Austrittserklärung hat schriftlich zu erfolgen und muss dem Vorstand vor dem
1. Dezember des Jahres vorl iegen. Wird ein Ausscheiden zu einem anderen
Zeitpunkt erforderl ich, hat der Vorstand nach Prüfung der gegebenen Situation zu
entscheiden. Hierfür ist ein Mehrheitsbeschluss des Vorstandes erforderl ich.

15
Mitgl ieds- und Aufnahmebeiträge, sonstige Gebühren und Umlagen sowie Arbeits-
und andere Dienstleistungen werden von der Mitgl iederversammlung beschlossen
und sind in der jeweils gült igen Gebührenordnung festgelegt. Die Höhe einer Umlage
wird auf jährlich maximal 5 Jahresbeiträge begrenzt.

16
Die f inanziel len Verbindl ichkeiten sind grundsätzl ich bis spätestens Ende Apri l  eines
jeden Kalenderjahres ohne gesonderte Aufforderung zu begleichen.

t l

Jedes Mitgl ied hat eine Aktual isierungspfl icht bzgl. seiner Adresse und Erreichbarkeit
sowie über die genutzten Einrichtungen des Vereins.

1B
Mit Beginn seiner Mitgl iedschaft erklärt sich das Mitgl ied einverstanden, dass die im
Zusammenhang mit der Mitgl iedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes per EDV für den
Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dabei handelt es sich um folgende
Angaben: Name, Geburtsdatum, Anschrif t ,  Famil ienstand, Beruf bzw. Tätigkeit,
Telefonnummern, Email-Adresse, Bankverbindung und Sport interessenzugehörigkeit
im Verein. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgl iedschaft nicht gegründet
werden.

19
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschl ießl ich für
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die
Mitgl iederverwaltung, die Durchführung des Sportbetr iebes, die Veröffentl ichung in
der Vereinsmittei lung sowie interne Aushänge am ,,Schwarzen Brett".  Eine
andenareit ige Verarbeitung oder Nutzung (2.8. Ubermitt lung an Drit te) ist -  mit
Ausnahme der erforderl ichen Weitergabe von Angaben an entsprechende
Sportverbände (2.8. zur Erlangung von Startberechtigungen) - nicht zulässig.

20
Ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgl iedern steht ein Anrecht auf
Rückzahlung entr ichteter Beiträge, Gebühren oder Umlagen bzw. eine
Rückvergütung von Arbeits- und anderen Dienstleistungen nicht zu.

21
Mitgl ieder, die nach dreimaliger Mahnung ihren f inanziel len Verpfl ichtungen dem
Verein gegenüber nicht nachkommen, sind auszuschl ießen.
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22
Verbindl ichkeiten, die am Tage des Ausschlusses dem Verein gegenüber bestehen,
sind von den ausgeschlossenen Mitgl iedern zu erfül len. Das Mitgl ied kann auf
schrif t l ichen Antrag unter Angabe von Gründen eine Uberprüfung des
Vo rstandsbeschlusses d u rch den Beirat fo rdern.

l l l .  M i tg l iederversamm lu ng

23
Jeweils in den ersten vier l\,4onaten des Jahres findet die ordentliche
Mitgliederversammlung statt.

lhre Tagesordnung muss enthalten:

o Bericht des Vorstandes
. Bericht über die Kassenprüfung
. Entlastung des Vorstandes
. Neuwahl des Vorstandes (soweit erforderlich)
. Neuwahl des Beirates (soweit erforderlich)
. Neuwahl der Kassenprüfer (soweit erforderlich)

a ^

Eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung f indet unter den gleichen
Bedingungen wie die ordentl iche Mitgl iederversammlung statt.  Sie wird einberufen,
wenn der Vorstand oder Beirat eine außero rdentl iche Mitgl iederversammlung für
erforderl ich hält oder wenn 1/3 der st immberechtigten Mitgl ieder einen schrif t l ichen
Antrag hiezu stel len.

25
Die Mitgl iederversammlungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Die
Einladungen erfolgen schrif t l ich unter Bekanntgabe der Tagesordnung in den
Vereinsmittei lungen. Bei Satzungsänderungen ist der Wort laut der Anderung der
Einladung hinzuzufügen. Die Einladung hat spätestens zehn Tage vor der
Versammlung zu erfolgen. In der Einladung kann zugleich eine weltere
Mitgl iederversammlung - beginnend mindestens 15 Min. nach Beginn der
Versammlung - einberufen werden für den Fal l ,  dass bei Beginn der Versammlung
Besch lussfähig keit nicht erreicht wird.

26
Jedes stimmberechtigte Mitglied hat das Recht, beim Vorstand schriftlich Anträge zur
M itg l ied erversamm lu ng zu stel len.

27
Anträge können nur dann in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie
4 Wochen vor der Mitgl iederversammlung gestel l t  worden sind. Erfolgt für die
Mitgl iederversammlung keine Vorankündigung, sondern nur eine Einladung bis
10 Tage vor dem Versammlungstermin, so müssen die Anträge 4 Tage vor der
Versammlung gestel l t  worden sein.

28
Besonders dringl iche Anträge können während der Versammlung auch mündlich
gestel l t  werden; sie werden jedoch nur behandelt,  wenn 1/3 der anwesenden
stimmberechtigten Mitgl ieder das beschl ießt. Satzungsänderungen und Wahlen
können jedoch nicht Inhalt eines derart igen Antrags sein.
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29
Die Leitung der Mitgl iederversammlung obl iegt dem 1. Vorsitzenden. Der
'1. Vorsitzende kann auch jedes andere Vorstandsmitgl ied mit der
Versammlungsleitung beauft ragen.

30
Die Mitgl iederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn 1/4 der st immberechtigten
Mitgl ieder des Vereins bei der Versammlung anwesend sind.

31
lst die Versammlung nicht beschlussfähig, muss eine erneute Versammlung
einberufen werden oder gem. Zif f  .25 eine weitere Versammlung einberufen sein, die
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Teilnehmer beschlussfähig ist.
Auf den Grund einer erneuten Einladung ist hinzuweisen.

lst in einer erneuten Versammlung die Tagesordnung die gleiche wie in der ersten,
braucht die 1O-Tagesfr ist zur Einladung nicht eingehalten zu werden.

JZ

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst und bei Satzungsänderungen mit 3/4-Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten.

Abstimmungen erfolgen offen. Geheime Abstimmung muss erfolgen, wenn 1/10 der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt.

34
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, in dem alle
gefassten Beschlüsse und Wahlergebnisse festzuhalten sind. Das Protokoll wird von
dem Vorsitzenden und vom Protokollführer unterschrieben, den der Vorsitzende
bestimmt. Die Protokolle sind aufzubewahren.

lV. Vorstand

üärstanC im Sinne des g 26 BGB sind der l.Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der
Schatzmeister; je zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.

Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern, und zwar aus dem gesetzlichen Vorstand

o 1. Vorsitzender
. 2. Vorsitzender
. Schatzmeister

und dem erweiterten Vorstand

. Obmann für Soort

. Obmann für Vereinsanlagen und Südsee

. Obmann für Jugendarbeit

. Obmann für Ausbildung

. Obmann für die See- und Binnenreviere

. Obmann fürÖffentl ichkeitsarbeit.

Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht zugleich dem Beirat angehören.
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JO

Vorstandssitzungen werden nach Bedarf vom 1. Vorsitzenden schrif t l ich einberufen.
Er kann damit ein anderes Vorstandsmitgl ied beauftragen. An den
Vorstandssitzungen können Vertreter von korporativen Mitgl iedern tei lnehmen. Der
Vorstand kann diese zeitweise von der Tei lnahme ausschl ießen.

37
Über die Vorsta ndssitzungen sind Protokol le zu führen, in denen die
Bes prech ungspunkte und Beschlüsse enthalten sein müssen. Die Protokol le sind
aufzubewahren.

3B
Der Vorstand muss sich eine Geschäftsordnuno oeben.

V. Beirat

39
Der Beirat setzt sich aus neun wahlberechtigten Vereinsmitgl iedern zusammen.
Eines dieser Beiratsmitgl ieder ist ein von der Jugendgruppe gewähltes
Jugendmitgl ied. Beiratsmitgl ieder dürfen nicht zugleich dem Vorstand angehören.
Die Beiratsmitgl ieder wählen aus ihrer Mitte einen Sprecher.

40
Der Beirat hat beratende, schl ichtende und satzungsauslegende Funktion. Er kann
vom Vorstand eingeladen oder auf Antrag der Mitgl iederversammlung oder einzelner
Mitgl ieder tät ig werden.

41
Für Beschlüsse des Beirates ist die absolute Stimmenmehrheit seiner Mitgl ieder
erforderlich.

42
Über Sitzungen des Beirates sind Protokolle zu führen und aufzubewahren.

Vl. Wahlen

43
Die Vorstandsmitgl ieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  Der
2. Vorsitzende wird jeweils ein Jahr nach der Wahl des 1. Vorsitzenden gewählt.

Der Obmann für Jugendarbeit wird von der Jugendversammlung gewählt und von
der Mitgl iederversammlung bestät igt.

Für den Vorstand ist jedes Vereinsmitgl ied ab dem 18. Lebensjahr wählbar (siehe
zi t f  .11).
44
Falls für die Wahl eines Vorstandsmitgl iedes kein Kandidat zur Verfügung steht, kann
der Vorstand ein wählbares Mitgl ied, mit dessen Einverständnis, kommissarisch mit
dem entsprechenden Amt betrauen. Die kommissarische Tätigkeit dauert bis zur
nächsten ordentl ichen Mitg l ied erversa mmlu ng.
A E

Die Mitgl ieder des Vorstandes sind verpfl ichtet, die Eintragungen in das
Vereinsregister innerhalb von einer Frist von 3 Wochen nach dem Beschluss bei
Satzungsänderungen bzw. Neubesetzungen zu beantragen.
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46
Die Tätigkeit der Vorstandsmitgl ieder endet mit Abschluss der
Mitgl iederversammlung, in der die Neuwahlen spätestens zu erfolgen haben ($$ 27 -

29 und 32 BGB).

Wiederwahl ist zulässig.

47

Abwesende Mitgl ieder können nur gewählt werden, wenn ihre Bereitschaft zur
Ubernahme des Amtes schrif t l ich vorl iegt. Die Wahl der Vorstandsmitgl ieder erfolgt
offen, sofern kein Widerspruch erfolgt.

48
Gewählt ist,  wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

49
Für die Wahl des Beirates gelten grundsätzl ich die gleichen Bestimmungen wie für
die Wahl des Vorstands. Die Mitgl ieder werden für 4 Jahre gewählt.

50
Für die Wahl der Kassenprüfer gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Wahl
des Vorstands. In jeder ordentl ichen Mitgl iederversammlung wird für zwei Jahre ein
Kassenprüfer und ein Stellvertreter gewählt.

Vl l .  Kassengeschäfte und Verwaltung des Vereinsvermögens

51
Die Führung der Kassengeschäfte und die Verwaltung des Vereinsvermögens
obliegen dem Schatzmeister.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres ist ein Haushaltsplan aufzustel len, der die
Einnahmen und die zu erwartenden Ausgaben ausweisen muss. Es ist eine jährl ich
fortzuschreibende Vermögensübersicht anzufertigen.

Der Jahresabschluss und der Haushaltsplan sind mit der Einladung zul
Mitg liederversammlu ng zu versenden.

Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Mitgl iederversammlung.

52
Bei Geldgeschäften müssen der Schatzmeister in jedem Fall  und der 1. oder
2. Vorsitzende gegenzeichnen.

äim nnscntuss eines jeden Geschäftsjahres sind die Kasse und die Finanzgeschäfte
von zwei Kassenprüfern zu prüfen. Zwischenzeitlich unangemeldete Prüfungen sind
möglich.

Ein Revisionsbericht ist der Mitgl iederversammlung zu erstatten.

Der Vorstand und auch die Mitgl iederversammlung können zusätzl iche
Kassenprüfungen beschließen, die durch Wirtschaftsprüfer oder von anderen
geeigneten Personen vorgenommen werden.
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Vll l .  Vereinsanlagen

55
Die Vereinsanlagen können im Rahmen vorgegebener Ordnungen von jedem
Vereinsmitgl ied genutzt werden. Dies sind derzeit  die G rundstücksord nung, die
Hausordnung und die Liegeplatzord nung.

lX. Auslegung der Satzung

56
Der Beirat entscheidet über Auslegungsstreit igkeiten der Satzung und schl ichtet bei
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern.

X. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgl iederversammlung beschlossen
werden, die eigens für diesen Zweck einberufen wird.

Der Beschluss bedarf der 3/4-Mehrheit der anwesenden, st immberechtigten
Mitgl ieder.

58
lm Falle der Auflösung oder Aufhebung des SVBS oder bei Wegfal l  der in Zif f .  2 und
3 genannten steuerbegünstigten Zwecke - außer bei staatlicher Anderung der
Definit ion von Gemeinnützigkeit -  fäl l t  das vorhandene Vereinsvermögen nach
Abdeckung eventuel l  bestehender Verbindl ichkeiten zu gleichen Tei len an die
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an die Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft DLRG, Braunschweig, die es unmittelbar und
ausschl ießl ich für gemeinnützige Zwecke zu veruvenden haben.

Der vorstehende Satzungstext wurde von der Mitgl iederversammlung des SVBS am
10. März .20'10 beschlossen und in Abänderung des bisherigen Satzungstextes neu
oefasst.

Braunschweig, den 1 0. Mäz 2010

(,"/_(1t ul{2"[ 1,,-','/
Joachitr Wanglin
1 . Vorsitzender

Michael Becker
2. Vorsitzender

Brandt
Schatzmeister

Eintraqunqen beim Amtsqericht Braunschweio im Vereinsreqister 2635
q

a) Tag der Eintragung:
12.06.2010
Schütt
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